


lichen Gymnasium ist der Wahlpflichtbereich aufgehoben
und stattdessen eine weitere Sprache Pflicht.

§ 39
Schulveranstaltungen

Pflichtmäßige Schulveranstaltungen wie Betriebspraktika,
Praxislerntage und Schulfahrten ersetzen den Unterricht nach
der Stundentafel. 

§ 40
Stundentafel für die Grundschule

Für die Grundschulen gelten die in den Anlagen 2 und 3
beigefügten Stundentafeln. Grundschulen können auf Antrag
und mit Genehmigung der zuständigen Behörde von den Stun-
dentafeln abweichen, wenn die besondere Zusammensetzung
oder Bedürfnisse ihrer Schülerschaft oder die regionalen
Gegebenheiten dies erfordern. 

§ 41
Stundentafel für die Stadtteilschule

Für die Stadtteilschulen gelten die in den Anlagen 4 und 5
beigefügten Stundentafeln.

§ 42
Stundentafel für das Gymnasium

Für die Gymnasien gelten die in den Anlagen 6 und 7
beigefügten Stundentafeln.

Abschnitt 7
Schlussbestimmungen

§ 43
Umschulung aus anderen Ländern

Zugezogene Schülerinnen und Schüler werden in der
erreichten Jahrgangsstufe der Schulform eingeschult, die der

bisher besuchten Schulform entspricht beziehungsweise am
meisten entspricht.

§ 44

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2011 in Kraft.
Zum selben Zeitpunkt treten außer Kraft:

1. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Klassen 1
bis 10 der allgemeinbildenden Schulen vom 22. Juli 2003
(HmbGVBl. S. 339) in der geltenden Fassung,

2. die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die kooperative
Gesamtschule – Jahrgangsstufen 5 bis 10 vom 22. Juli 2003
(HmbGVBl. S. 373) in der geltenden Fassung,

3. die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die integrierte
Gesamtschule – Jahrgangsstufen 5 bis 10 vom 22. Juli 2003
(HmbGVBl. S. 359) in der geltenden Fassung,

4. die Verordnung über die Stundentafeln für die Grundschule
vom 13. Juli 1999 (HmbGVBl. S. 182) in der geltenden Fas-
sung, 

5. die Verordnung über die Stundentafeln für die Sekundar-
stufe I vom 20. Oktober 1998 (HmbGVBl. S. 211) in der
geltenden Fassung,

6. die Verordnung über die Stundentafeln der Grundschule
und der Sekundarstufe I der Stadtteilschule sowie des
Gymnasiums vom 23. Juni 2011 (HmbGVBl. S. 263).

(2) Die Regelungen zur Einführung des Pflichtfachs Thea-
ter in der Grundschule und in den Jahrgangsstufen 5 und 6 der
Stadtteilschule und des Gymnasiums sind ab dem Schuljahres-
beginn 2012/2013 anzuwenden.

Hamburg, den 22. Juli 2011.

Die Behörde für Schule und Berufsbildung
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Anlage 2 (zu § 40) 
 
 

Stundentafel für die Grundschule  
auf Grundlage einer fünfundvierzigminütigen Unterrichtsstunde 

 
  

Vorgaben 
in 

Unterrichts-
stunden 

mindestens 

Wochen- 
stunden 

mindestens 

1 Grundstunden 
§ 36 

Absatz 3 
Nummer 2 

4104 108 

2 Festgelegte Mindeststunden  3800 100 

3 Gestaltungsraum 
§ 36 

Absatz 1, 
§ 38 

Absatz 2 
304 8 

Pflichtunterricht 

4 Deutsch 
§ 36 

Absatz 3 
Nummer 4 

874 23 

5 Mathematik 
§ 36 

Absatz 3 
Nummer 4 

798 21 

6 Englisch 
§ 36 

Absatz 3 
Nummer 4 

304 8 

7 Sachunterricht  570 15 

8 Religion 
§ 36 

Absatz 3 
Nummer 7 

190 5 

9 Bildende Kunst  228 6 

10 Musik  228 6 

11 Theater  152 4 

12 
Sport 
mindestens zweistündig in jeder 
Jahrgangsstufe 

§ 36 
Absatz 3 

Nummer 4 
456 12 
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Anlage 3 (zu § 40) 
 

Stundentafel für die Grundschule  
auf Grundlage einer sechzigminütigen Unterrichtsstunde 

 
  

Vorgaben 
in 

Unterrichts-
stunden 

mindestens 

Wochen- 
stunden 

mindestens 

1 Grundstunden 
§ 36 

Absatz 3 
Nummer 2 

3078 81 

2 Festgelegte Mindeststunden  2850 75  

3 Gestaltungsraum 
§ 36 

Absatz 1, 
§ 38 

Absatz 2 
228 6  

Pflichtunterricht 

4 Deutsch 
§ 36 

Absatz 3 
Nummer 4 

655 ½  17 ¼  

5 Mathematik 
§ 36 

Absatz 3 
Nummer 4 

598 ½  15 ¾  

6 Englisch 
§ 36 

Absatz 3 
Nummer 4 

228 6 

7 Sachunterricht  427 ½  11 ¼  

8 Religion 
§ 36 

Absatz 3 
Nummer 7 

142 ½  3 ¾  

9 Bildende Kunst  171 4 ½  

10 Musik  171  4 ½  

11 Theater  114 3  

12 
Sport 
mindestens zweistündig in jeder 
Jahrgangsstufe 

§ 36 
Absatz 3 

Nummer 4 
342 9 
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